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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : Primer (Hand Qualität) 

UFI : CVD0-8071-U003-95MC 

Produktcode : 7195300 

Warengruppe : Handelsprodukt - VAN DER HORST 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung. Industrielle Verwendung. 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Grundierungen 

Siehe technisches Datenblatt 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +31(0) 174 240 531 

Arbeitszeit 8.00 - 17.00 (Kontaktsprache: Niederländisch, Englisch). 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), 

Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H336   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), 

Kategorie 2 

H373   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411   

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut 

führen. 

EUH066   

Enthält Cobalt-bis(2-ethylhexanoat). Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 

EUH208   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 

verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Spuitbedrijf R. van der Horst B.V. 

Mercuriusplein 4a 

2685 LP Poeldijk 

Nederland 

T +31 (0) 174 240 531, F +31 (0) 174- 248 939 

info@rvdhorst.nl, www.rvdhorst.nl 

E-Mail-Adresse der für das SDB zuständigen sachkundigen Person : info@rvdhorst.nl 

mailto:info@rvdhorst.nl
http://www.rvdhorst.nl/
mailto:info@rvdhorst.nl
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   

Signalwort (CLP) : Achtung 

Enthält : Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % 

Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, 

Aromaten (2-25%) 

 

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P233 - Behälter dicht verschlossen halten. 

P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

P241 - Explosionsgeschützte elektrische Geräte, Beleuchtungsgeräte, Lüftungsgeräte 

verwenden. 

P260 - Dampf, Nebel, Aerosol nicht einatmen. 

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

EUH208 - Enthält Cobalt-bis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator Konz. 

(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, 

zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (PL) 

EG-Nr.: 919-857-5 

REACH-Nr.: 01-2119463258-33 

10 – 30 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

EUH066 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, 

zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (PL) 

(Anmerkung P) 

EG-Nr.: 919-446-0 

REACH-Nr.: 01-2119458049-33 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

STOT SE 3, H336 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Chronic 2, H411 
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Name Produktidentifikator Konz. 

(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Trizinkbis(orthophosphat) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

CAS-Nr: 7779-90-0 

EG-Nr.: 231-944-3 

INDEX-Nr: 030-011-00-6 

REACH-Nr.: 01-2119485044-40 

1 – 5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) 

Calcium bis(2-ethylhexanoate) CAS-Nr: 136-51-6 

EG-Nr.: 205-249-0 

REACH-Nr.: 01-2119978297-19 

< 1 Eye Dam. 1, H318 

Repr. 2, H361d 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) CAS-Nr: 136-52-7 

EG-Nr.: 205-250-6 

REACH-Nr.: 01-2119524678-29 

< 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1A, H317 

Repr. 1B, H360F 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 3, H412 

 

Anmerkung P: Anmerkung P : Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass 

der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthält. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so 

sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur für 

bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 

ausziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Symptome/Schäden nach Einatmen : Obwohl keine entsprechenden Human- oder Tiertoxizitätsdaten bekannt sind, ist bei diesem 

Produkt eine Gefährdung nach Einatmung zu erwarten. 

Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Unter normalen Umständen keine. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Unter normalen Umständen keine. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Möglich Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Feuer von einem geschützten Platz in sicherer Entfernung bekämpfen. Brandabschnitt nicht 

ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umluftunabhängiges 

Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder 

öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Verschüttete Mengen 

aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Keine offenen Flammen oder Funken. Nicht rauchen. Dampf, 

Nebel, Aerosol nicht einatmen. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nur mit geeigneter Schutzausrüstung eingreifen. Weitere Angaben siehe Punkt 8: 

"Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit 

flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder 

Wasserläufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos möglich. 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die 

Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Punkt 8: "Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 
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Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nur funkenfreies 

Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Im 

Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden. Ein schlagwettergeschütztes Gerät 

verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dampf, Nebel, Aerosol nicht einatmen. 

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

Verwendungstemperatur : > 5 °C 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen halten. 

Unter Verschluss aufbewahren. 

Lagertemperatur : 5 – 25 °C 

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern. 

Deutschland 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 3 - Entzündbare Flüssigkeiten 

Zusammenlagerungstabelle : 

 
Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2, 

LGK 6.1B, LGK 6.2, LGK 7 

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 5.1B, LGK 6.1D, LGK 11, LGK 10-13 

Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1C, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 12, LGK 13 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) < 10 mg/m³ TRGS 559 

Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) < 3 ppm TRGS 559 

Empfohlene Überwachungsverfahren 

Überwachungsmethode 

Überwachungsmethode Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 

Verfahren zur Messung chemischer Wirkstoffe. 
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DNEL- und PNEC-Werte 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 300 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 1500 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 300 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 900 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 300 mg/kg Körpergewicht/Tag 
 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 570 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 21 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 330 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 570 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 21 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 71 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 12 mg/kg Körpergewicht/Tag 
 

Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 83 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 5 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - systemische Wirkung, oral 0,83 mg/kg Körpergewicht 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0,83 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 2,5 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 83 mg/kg Körpergewicht/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 20,6 μg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 6,1 μg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 117,8 mg/kg dwt 

PNEC Sediment (Meerwasser) 56,5 mg/kg dwt 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 35,6 mg/kg dwt 
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Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 100 μg/l 
 

Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,36 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,036 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 0,493 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 6,37 mg/kg dwt 

PNEC Sediment (Meerwasser) 0,637 mg/kg dwt 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 1,06 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 71,7 mg/l 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) (136-52-7) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 0,2351 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 235,1 µg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 175 µg/kg Körpergewicht/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 37 µg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,62 μg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 2,36 μg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 53,8 mg/kg dwt 

PNEC Sediment (Meerwasser) 69,8 mg/kg dwt 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 10,9 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 0,37 mg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 
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Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

     

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille 

 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille Schutz gegen flüssige Partikel Kunststoff EN 166 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Haut- und Körperschutz 

Typ Norm 

Antistatische Kleidung EN 1149 

Antistatische Stiefel EN ISO 13287 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Schutzhandschuhe Viton® II, Nitrilkautschuk 

(NBR) 

6 (> 480 Minuten) 0,20 mm 2 (< 1.5) EN ISO 374 

Schutzhandschuhe Viton® II, Nitrilkautschuk 

(NBR) 

2 (> 30 Minuten) 0,15 mm 2 (< 1.5) EN ISO 374 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 

 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Vollmaske mit Luftreinigung Gas-/Dampffilter, Typ A, 

Partikelfilter, Typ P2 

Kurzzeitexposition, 

Langzeitexposition 

EN 140, EN 

14387, EN 143 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Verschiedene Farben. 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Flüssigkeit und Dampf entzündbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht verfügbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Unzutreffend. Die Mischung ist in Wasser unlöslich. 

Viskosität, kinematisch : > 20,5 mm²/s (40 ºC) 

Löslichkeit : Wasser: Nicht mischbar 

Organisches Lösemittel:Mischbar 

Log Kow : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : 1,25 kg/L 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

Siedepunkt 155 – 192 °C Atm. press.: 1 atm Decomposition: 'no' 

Zündtemperatur 200 °C 

 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

Flammpunkt 38,5 °C Atm. press.: 1 atm 

 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) (136-52-7) 

Dampfdruck < 110 kPa Temp.: 20 °C 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-wert (Gehalt an flüchtige organische 

Verbindung) 

: < 383 g/l für dieses Produkt. 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 (dermal, Kaninchen) ≥ 3160 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 
 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

LD50 oral Ratte > 15000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LC50 Inhalation - Ratte > 1,58 mg/l/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LC50 Inhalation - Ratte 5,7 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 5,7 mg/l/4h 
 

Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

LD50 oral Ratte 2043 mg/kg Source: ECHA 
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Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) (136-52-7) 

LD50 oral Ratte 3129 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), 95% CL: 1750 - 5000 

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

ATE CLP (oral) 3129 mg/kg Körpergewicht 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: Unzutreffend. Die Mischung ist in Wasser unlöslich. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: Unzutreffend. Die Mischung ist in Wasser unlöslich. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) 

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) ≥ 495 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 53,8 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 31,52 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
 

Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier, männlich, 90 Tage) 180 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other: 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier, weiblich, 90 Tage) 205 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other: 
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Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) (136-52-7) 

LOAEC (inhalativ, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 

Tage) 

0,31 mg/l air Animal: rat 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 3 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Primer (Hand Qualität)  

Viskosität, kinematisch > 20,5 mm²/s (40 ºC) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

LC50 Fisch 1 > 100 mg/l 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l 

NOEC chronisch Fische 0,1 – 1 mg/l 
 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

LC50 Fisch 1 10 – 30 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 Daphnia 1 10 – 22 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 0,94 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alge [2] 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [1] 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [2] 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0) 

LC50 Fisch 1 0,14 – 2,6 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 Daphnia 1 0,04 – 0,86 mg/l Daphnia magna 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 0,136 – 0,15 mg/l Algae 
 

Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

LC50 Fisch 1 > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes 

EC50 Daphnia 1 910 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 
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Calcium bis(2-ethylhexanoate) (136-51-6) 

EC50 72h - Alge [1] 49,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

LOEC (chronisch) 63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoat) (136-52-7) 

EC50 Daphnia 1 5,89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Primer (Hand Qualität)  

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Gründlich entleerte und saubere Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 

werden. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich brennbare Dämpfe bilden. 
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Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 

2000/532) 

: 08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten 

15 01 04 - Verpackungen aus Metall 

15 02 02* - Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 

Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1263 UN 1263 UN 1263 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

FARBE FARBE Paint 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1263 FARBE, 3, III, (D/E), 

UMWELTGEFÄHRDEND 

UN 1263 FARBE, 3, III, 

MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRD

END 

UN 1263 Paint, 3, III, ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 

   

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

Meeresschadstoff: Ja 

EmS-Nr. (Brand): F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-E 

Umweltgefährlich: Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1 

Sondervorschriften (ADR) : 163, 367, 650 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 
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Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP19 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

: S2 

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

 

Seeschiffstransport 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03 

Staukategorie (IMDG) : A 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y344 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 355 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 60L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 366 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 220L 

Sondervorschriften (IATA) : A3, A72, A192 

ERG-Code (IATA) : 3L 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 

Verbotsverordnungen 

: REACH Disclaimer:  

Die Daten basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Die Daten im SDB stimmen mit 

dem CSR überein, sofern die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung 

standen (siehe Überarbeitungsdatum und Ausgabe). 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Das Produkt und die darin enthaltenen Stoffe erfüllen nicht die Bedingungen der Beschränkungen.         

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 
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Ozon-Verordnung (2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Nationale Vorschriften : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 

Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 

Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 

Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 

der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission. 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 

und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

VOC-wert (Gehalt an flüchtige organische 

Verbindung) 

: < 383 g/l für dieses Produkt. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

Für die folgenden Stoffe dieses Gemischs wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, Aromaten (2-25%) 

Trizinkbis(orthophosphat) 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Anmerkungen 

1.1 UFI on SDS 1.1 Hinzugefügt 

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen Geändert 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
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Abkürzungen und Akronyme: 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokriner Disruptor 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

Repr. 1B Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

EUH208 Enthält Cobalt-bis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 3 H226 Berechnungsmethoden 

STOT SE 3 H336 Berechnungsmethoden 

STOT RE 2 H373 Berechnungsmethoden 

Aquatic Chronic 2 H411 Berechnungsmethoden 



 

Primer (Hand Qualität) 
 
 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
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Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

EUH066 EUH066 Berechnungsmethoden 

EUH208 EUH208 Berechnungsmethoden 

 

Die Einstufung entspricht : ATP 12 

ABLEHNUNG DER HAFTUNG  Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten.  

Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden.  Die Bedingungen oder Methoden der 

Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen.  Aus 

diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus 

der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. 

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines 

anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht. 

 


